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Bundeskonferenz 2026

SAA5 Anderung der Ausnahme zur geschlechtergerechten Besetzung

Antragsteller*in: DV Kadln
Tagesordnungspunkt:  3.2. Satzungs- /
Geschaftsordnungsanderungsantrage

Anderung bezieht sich auf
Sat zung
Inhaltliche Zusammenfassung

Die Satzungséanderung streicht die bisherigen Ausnahmen, mit denen Orts?, Pfarr? und Bezirksgruppen von
der geschlechtergerechten Besetzung ausgenommen werden konnten. Kunftig gilt die Pflicht zur
geschlechtergerechten Besetzung einheitlich, auch wenn in einer Gruppe bisher nur Personen einer
Geschlechterkategorie vertreten sind.

Neuer Satzungstext
2.3.3.2 Zusammensetzung der Orts- bzw. Pfarrleitung

Die Orts- bzw. Pfarrleitung ist geschlechtergerecht zu besetzen, zu ihr gehéren
mindestens funf Personen, davon zwei weiblich, zwei ménnlich und eine INTA*. Von
diesen funf Personen ist mindestens eine Person Geistliche Leitung.

ODER:

Die Orts- bzw. Pfarrleitung ist geschlechtergerecht zu besetzen, zu ihr gehtren
mindestens sechs Personen, von denen zwei weiblich, zwei mannlich und eine INTA*
sind, sowie eine geschlechterkategorieunabhéngige Geistliche Leitung.

Die Aufgaben der Orts- bzw. Pfarrleitung kbnnen auch dann wahrgenommen werden,
wenn nicht alle Stellen besetzt sind.

Mindestens ein Mitglied der Pfarrleitung muss voll geschaftsfahig sein. Fur
mindestens die Halfte der Stellen missen beschrankt geschaftsfahige Personen
(8106 BGB)[1] zur Wahl zugelassen werden.
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SAA5 Anderung der Ausnahme zur geschlechtergerechten Besetzung

Die Mitglieder der Orts- bzw. Pfarrleitung werden von der Mitgliederversammlung
fur mindestens ein, maximal drei Jahre gewéahlt. Die Mitglieder der Orts- bzw.
Pfarrleitung kénnen ihren Rucktritt nur gegentuber der Mitgliederversammlung

erklaren.

m§106 BGB: Ein Minderjéhriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist
nach Mal3e der 8107 bis 8113 in der Geschéaftsfahigkeit beschrankt.

3.2.1.2 Zusammensetzung der Diozesankonferenz

Stimmberechtigte Mitglieder der Di6zesankonferenz sind:

¢ die Mitglieder der Didzesanleitung

¢ die Mitglieder der geschlechtergerecht mit weiblichen, mannlichen und
INTA* Personen zu besetzenden Ortsgruppen- bzw. Pfarrgemeinschafts- bzw.
Bezirksdelegationen

Die Regelungen zur Besetzung der Delegationen regelt Punkt 1.2. Delegationen im

Verband.

Beratende Mitglieder der Di6zesankonferenz sind:

¢ ein Mitglied der Bundesleitung der Katholischen jungen Gemeinde

3.4.1.2 Zusammensetzung der Bezirkskonferenz

Stimmberechtigte Mitglieder der Bezirkskonferenz sind:

e die Mitglieder der Bezirksleitung

¢ die Mitglieder der geschlechtergerecht zu besetzenden Ortsgruppen bzw.
Pfarrdelegationen.

Die Regelung zur Besetzung der Delegationen regelt Punkt 1.2. Delegationen im

Verband.

Beratende Mitglieder der Bezirkskonferenz sind:

¢ ein Mitglied der Di6zesanleitung der Katholischen jungen Gemeinde
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Begriindung

Die KjG steht seit jeher fur eine konsequente Vertretung der Interessen und Belange aller Geschlechter.
Dieser Einsatz fur Geschlechtergerechtigkeit ist fir uns kein bloRRes Ideal, sondern pragt konkret unser
Handeln und unsere Entscheidungsprozesse und dies von der Bundesebene bis in die Ortsgruppen und
Pfarreien hinein.

Eine Regelung, die die Verpflichtung zur geschlechtergerechten Besetzung aufweicht oder gar aul3er Kraft
setzt, steht im Widerspruch zu diesem grundlegenden Selbstverstandnis. Sie gefahrdet unsere
Glaubwiurdigkeit in Fragen der Gleichstellung und zementiert bestehende Ungleichgewichte. Statt notwendige
strukturelle Veranderungen anzustol3en, lauft eine solche Ausnahmeregelung Gefahr, geschlechtliche
Einseitigkeit in den betroffenen Pfarreien und Ortsgruppen zu bestétigen und zu forcieren.

Gerade weil wir als Verband Verantwortung fur Veranderung Ubernehmen, darf unser Anspruch an
Geschlechtergerechtigkeit nicht relativiert werden. Aus diesem Grund halten wir die Streichung dieser
Regelung aus der Bundessatzung fiir zwingend notwendig.

Zum Beispiel eine Pfarrei, die nur aus Mannern besteht, erhalt durch die bisherige Regelung alle Stimmen aller
Geschlechtskategorien und darf diese mit M&dnnern besetzen. Sobald sie eine nicht ménnliche Person
aufnehmen wirden, wirden sie mehr als die Halfte ihrer Stimmen nicht mehr mit Mannern besetzen kénnen.
Dies ladt dazu ein die Pfarrei nicht fir Menschen anderer Geschlechtskategorien zu 6ffnen.

Zusammenfassung in einfacher Sprache

Bisher gab es eine Sonderregel: Manche Gruppen mussten sich nicht an die geschlechtergerechte Besetzung
halten.
Diese Sonderregel wird gestrichen, damit fur alle Gruppen die gleichen Regeln gelten.

Synopse [PDF]
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The embedded PDF can not be rendered:

Thi s PDF docunent probably uses a conpression technique which is not supported

by the free parser shipped with FPDI. (See https://ww. setasign.com fpdi - pdf -
parser for nore details)

Seite 4/ 4


http://www.tcpdf.org

	SÄA5: Änderung der Ausnahme zur geschlechtergerechten Besetzung

